
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
– Auszug1 –

In der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009

(BGBl. I S. 1434), zuletzt geändert am 22. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 414)

Inhaltsübersicht

(...)

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der

1. Beamten des Bundes; ausgenommen sind Ehrenbeamte,

2. Richter des Bundes; ausgenommen sind ehrenamtliche Richter,

3. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit.

(2) Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezüge:

1. Grundgehalt,

2. Leistungsbezüge für Professoren sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder von
Leitungsgremien an Hochschulen,

3. Familienzuschlag,

4. Zulagen,

5. Vergütungen,

6. Auslandsbesoldung.

(3) Zur Besoldung gehören ferner folgende sonstige Bezüge:

1. Anwärterbezüge,

2. vermögenswirksame Leistungen.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre
Verbände.

1 Vollständiges Gesetz unter: http://www.gesetze-im-internet.de/bbesg
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§ 2
Regelung durch Gesetz

(1) Die Besoldung der Beamten, Richter und Soldaten wird durch Gesetz geregelt.

(2) 1Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die dem Beamten, Richter oder Sol-
daten eine höhere als die ihm gesetzlich zustehende Besoldung verschaffen sollen, sind
unwirksam. 2Das Gleiche gilt für Versicherungsverträge, die zu diesem Zweck abge-
schlossen werden.

(3) Der Beamte, Richter oder Soldat kann auf die ihm gesetzlich zustehende Besoldung
weder ganz noch teilweise verzichten; ausgenommen sind die vermögenswirksamen Leis-
tungen.

§ 3
Anspruch auf Besoldung

(1) 1Die Beamten, Richter und Soldaten haben Anspruch auf Besoldung. 2Der Anspruch
entsteht mit dem Tag, an dem ihre Ernennung, Versetzung, Übernahme oder ihr Übertritt
in den Dienst des Bundes wirksam wird. 3Bedarf es zur Verleihung eines Amtes mit an-
derem Endgrundgehalt (Grundgehalt) keiner Ernennung oder wird der Beamte, Richter
oder Soldat rückwirkend in eine Planstelle eingewiesen, so entsteht der Anspruch mit dem
Tag, der in der Einweisungsverfügung bestimmt ist.

(2) Der Anspruch auf Besoldung endet mit Ablauf des Tages, an dem der Beamte, Richter
oder Soldat aus dem Dienstverhältnis ausscheidet, soweit gesetzlich nichts Anderes be-
stimmt ist.

(3) Besteht der Anspruch auf Besoldung nicht für einen vollen Kalendermonat, so wird
nur der Teil der Bezüge gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt, soweit gesetzlich
nichts Anderes bestimmt ist.

(4) 1Die Dienstbezüge nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 werden monatlich im Voraus
gezahlt. 2Die anderen Bezüge werden monatlich im Voraus gezahlt, soweit nichts Anderes
bestimmt ist.

(5) Werden Bezüge nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so besteht kein Anspruch auf
Verzugszinsen.

(6) 1Bei der Berechnung von Bezügen nach § 1 sind die sich ergebenden Bruchteile eines
Cents unter 0,5 abzurunden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden. 2Zwischen-
rechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3Jeder Bezügebestand-
teil ist einzeln zu runden.
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§ 4
Weitergewährung der Besoldung bei Versetzung in den einstweiligen Ruhestand

(1)  1Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte, Richter oder Soldat erhält für
den Monat, in dem ihm die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand mitgeteilt worden
ist, und für die folgenden drei Monate die Bezüge weiter, die ihm am Tag vor der Verset-
zung zustanden; Änderungen beim Familienzuschlag sind zu berücksichtigen. 2Aufwands-
entschädigungen werden nur bis zum Beginn des einstweiligen Ruhestandes gezahlt.

(2)  1Bezieht der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte, Richter oder Soldat
Einkünfte aus einer Verwendung im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29
Absatz 1) oder eines Verbandes, dessen Mitglieder öffentlich-rechtliche Dienstherren sind,
so werden die Bezüge um den Betrag dieser Einkünfte verringert. 2Dem Dienst bei einem
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn steht gleich die Tätigkeit im Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der ein öffentlich-rechtlicher Dienstherr
oder ein Verband, dessen Mitglieder öffentlich-rechtliche Dienstherren sind, durch Zah-
lung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. 3Die Entscheidung,
ob die Voraussetzungen erfüllt sind, trifft das Bundesministerium des Innern oder die von
ihm bestimmte Stelle.

§ 5
Besoldung bei mehreren Hauptämtern

1Hat der Beamte, Richter oder Soldat mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde
gleichzeitig mehrere besoldete Hauptämter inne, so wird die Besoldung aus dem Amt mit
den höheren Dienstbezügen gewährt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 2Sind
für die Ämter Dienstbezüge in gleicher Höhe vorgesehen, so werden die Dienstbezüge aus
dem ihm zuerst übertragenen Amt gezahlt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

§ 6
Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung

(1) 1Bei Teilzeitbeschäftigung werden die Dienstbezüge und die Anwärterbezüge im glei-
chen Verhältnis wie die Arbeitszeit gekürzt. 2Dies gilt nicht für Bezüge, die während eines
Erholungsurlaubs gezahlt werden, soweit der Urlaubsanspruch in Höhe des unionsrechtlich
gewährleisteten Mindesturlaubsanspruchs (Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2003/88/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte As-
pekte der Arbeitszeitgestaltung [ABl. L 299 vom 18.11.2003, S. 9]) während einer Voll-
zeitbeschäftigung erworben wurde, aber aus den in § 5a Absatz 1 Satz 1 der Erholungs-
urlaubsverordnung genannten Gründen während dieser Zeit nicht erfüllt werden konnte.

(1a) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 werden bei einer Teilzeitbeschäftigung nach § 9
der Arbeitszeitverordnung oder nach § 9 der Soldatenteilzeitbeschäftigungsverordnung die
folgenden Bezüge entsprechend der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit gewährt:
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1. steuerfreie Bezüge,

2. Vergütungen und

3. Stellen- und Erschwerniszulagen, deren Voraussetzung die tatsächliche Verwendung
in dem zulagefähigen Bereich oder die Ausübung der zulageberechtigenden Tätigkeit
ist.

2Bei der Ermittlung der Mieteigenbelastung nach § 54 Absatz 1 sind die Dienstbezüge
maßgeblich, die entsprechend der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit zustünden. 3§ 2a der
Altersteilzeitzuschlagsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August
2001 (BGBl. I S. 2239) gilt entsprechend.

(2) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung bei Altersteilzeit
nach § 93 des Bundesbeamtengesetzes sowie nach entsprechenden Bestimmungen für
Richter die Gewährung eines nicht ruhegehaltfähigen Zuschlags zur Besoldung zu regeln.
2Zuschlag und Besoldung dürfen zusammen 83 Prozent der Nettobesoldung nicht über-
schreiten, die nach der bisherigen Arbeitszeit, die für die Bemessung der ermäßigten Ar-
beitszeit während der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist, zustehen würde; § 6a ist
zu berücksichtigen. 3Abweichend von Satz 2 dürfen Zuschlag und Besoldung im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zusammen 88 Prozent betragen,
wenn Dienstposten infolge von Strukturmaßnahmen aufgrund der Neuausrichtung der
Bundeswehr wegfallen. 4Für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Altersteilzeit ist ein
Ausgleich zu regeln. 5Absatz 1a Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

(3)  1Abweichend von Absatz 2 sowie den §§ 1 und 2 der Altersteilzeitzuschlagsverord-
nung wird in den Fällen des § 93 Absatz 3 und 4 des Bundesbeamtengesetzes zusätzlich
zur Besoldung nach Absatz 1 ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag in Höhe von 20 Prozent
der Dienstbezüge gewährt, die entsprechend der während der Altersteilzeit ermäßigten
Arbeitszeit zustehen; § 6a ist zu berücksichtigen. 2Dienstbezüge im Sinne des Satzes 1 sind
das Grundgehalt, der Familienzuschlag, Amtszulagen, Stellenzulagen, Zuschüsse zum
Grundgehalt für Professoren an Hochschulen, die bei der Deutschen Bundesbank gewährte
Bankzulage, Überleitungszulagen und Ausgleichszulagen, die wegen des Wegfalls oder
der Verminderung solcher Bezüge zustehen. 3Bezüge, die nicht der anteiligen Kürzung
nach Absatz 1 unterliegen, bleiben unberücksichtigt; dies gilt nicht für Stellenzulagen im
Sinne von Absatz 1a Satz 1 Nummer 3. 4Absatz 1a Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 5Für
den Fall, dass die Altersteilzeit vorzeitig beendet wird, ist § 2a der Altersteilzeitzuschlags-
verordnung entsprechend anzuwenden.

(4)  Im Fall des § 53 Absatz 4 des Bundesbeamtengesetzes wird zusätzlich zur Besoldung
nach Absatz 1 ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag in Höhe von 50 Prozent desjenigen
nicht um einen Versorgungsabschlag geminderten Ruhegehaltes gewährt, das bei einer
Versetzung in den Ruhestand am Tag vor dem Beginn der Teilzeitbeschäftigung zustünde.
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§ 6a
Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit

(1)  Bei begrenzter Dienstfähigkeit (§ 45 des Bundesbeamtengesetzes) erhält der Beamte
oder Richter Dienstbezüge entsprechend § 6 Absatz 1.

(2)  1Begrenzt Dienstfähige erhalten zusätzlich zu den Dienstbezügen nach Absatz 1 einen
nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag. 2Der Zuschlag beträgt 50 Prozent des Unterschiedsbe-
trages zwischen den nach Absatz 1 gekürzten Dienstbezügen und den Dienstbezügen, die
bei einer Vollzeitbeschäftigung zustünden.

(3)  In die Zuschlagsberechnung nach Absatz 2 sind einzubeziehen:

1. das Grundgehalt,

2. der Familienzuschlag,

3. Amts- und Stellenzulagen,

4. Überleitungs- und Ausgleichszulagen,

5. Zuschüsse und Leistungsbezüge für Professoren sowie hauptamtliche Leiter an Hoch-
schulen und für Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen.

(4)  Wird die Arbeitszeit auf Grund einer Teilzeitbeschäftigung zusätzlich reduziert, ver-
ringert sich der Zuschlag nach Absatz 2 entsprechend dem Verhältnis zwischen der wegen
begrenzter Dienstfähigkeit verringerten Arbeitszeit und der insgesamt reduzierten Ar-
beitszeit.

(5)  Der Zuschlag nach Absatz 2 wird nicht gewährt neben einem Zuschlag

1. nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit der Altersteilzeitzuschlagsverordnung,

2. nach § 6 Absatz 3 oder Absatz 4,

3. nach § 7a,

4. nach § 2 der Telekom-Beamtenaltersteilzeitverordnung,

5. nach § 2 der Postbeamtenaltersteilzeitverordnung oder

6. nach § 2 der Deutsche-Bank-Beamtenaltersteilzeitverordnung.

§ 7
Vorschuss während der Familienpflegezeit und Pflegezeit,

Verordnungsermächtigung

(1)  1Während einer Familienpflegezeit nach § 92a des Bundesbeamtengesetzes und einer
Pflegezeit nach § 92b des Bundesbeamtengesetzes wird ein Vorschuss gewährt. 2Dieser
Vorschuss wird zusätzlich zu den Dienstbezügen nach § 6 Absatz 1 gewährt. 3Der Vor-
schuss ist nach Ablauf der Familienpflegezeit oder Pflegezeit mit den laufenden Dienst-
bezügen zu verrechnen oder in einer Summe zurückzuzahlen.
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(2)  Ein Vorschuss wird nicht gewährt, wenn für eine frühere Familienpflegezeit oder
Pflegezeit zusammen die Höchstdauer von 24 Monaten ausgeschöpft und der gezahlte
Vorschuss noch nicht vollständig zurückgezahlt worden ist.

(3)  Die Einzelheiten der Gewährung, Verrechnung und Rückzahlung des Vorschusses
regelt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung.

(4)  Für die Familienpflegezeit nach § 30a Absatz 6 des Soldatengesetzes und die Pflege-
zeit nach § 30a Absatz 7 des Soldatengesetzes gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 7a
Zuschläge bei Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand

(1)  1Bei einem Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand nach § 53 Absatz 1 bis 3
des Bundesbeamtengesetzes oder nach § 44 Absatz 1 des Soldatengesetzes wird ein Zu-
schlag gewährt. 2Der Zuschlag wird nicht neben einem Zuschlag nach § 6 Absatz 2 in
Verbindung mit der Altersteilzeitzuschlagsverordnung und nicht neben einem Zuschlag
nach § 6 Absatz 3 gewährt. 3Der Zuschlag beträgt 10 Prozent des Grundgehalts und ist
nicht ruhegehaltfähig. 4Er wird erst gewährt ab Beginn des Kalendermonats, der auf den
Zeitpunkt des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze folgt und wenn der Höchstsatz des
Ruhegehalts nach § 14 Absatz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes oder nach § 26 Absatz 1
des Soldatenversorgungsgesetzes erreicht ist. 5Wird der Höchstruhegehaltssatz im Zeit-
raum des Hinausschiebens erreicht, wird der Zuschlag ab dem Beginn des folgenden Ka-
lendermonats gewährt.

(2)  1Ein weiterer, nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag in Höhe von 5 Prozent des Grundge-
halts wird gewährt, wenn die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle
entscheidet, dass die Funktion zur Herbeiführung eines im besonderen öffentlichen Inter-
esse liegenden unaufschiebbaren und zeitgebundenen Ergebnisses im Inland wahrgenom-
men werden muss. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 3Der Zuschlag wird ab dem Kalen-
dermonat gewährt, der auf den Zeitpunkt des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze
folgt. 4Er wird unabhängig davon gewährt, ob der Höchstsatz des Ruhegehalts nach § 14
Absatz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes oder nach § 26 Absatz 1 des Soldatenversor-
gungsgesetzes erreicht ist.

(3)  1Bei einer Teilzeitbeschäftigung bei Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand
nach § 53 Absatz 1 bis 3 des Bundesbeamtengesetzes wird ein nicht ruhegehaltfähiger
Zuschlag gewährt, dessen Bemessungsgrundlage das Ruhegehalt ist, das bei Versetzung
in den Ruhestand wegen Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze zugestanden hätte.
2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 3Die Höhe des Zuschlags entspricht dem Teil des er-
dienten Ruhegehalts, der sich aus dem Verhältnis der Freistellung zur regelmäßigen Ar-
beitszeit ergibt. 4Die Zuschläge nach den Absätzen 1 und 2 bleiben hiervon unberührt.
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§ 8
Kürzung der Besoldung bei Gewährung einer Versorgung durch eine

zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung

(1) 1Erhält ein Beamter, Richter oder Soldat aus der Verwendung im öffentlichen Dienst
einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, werden seine
Dienstbezüge gekürzt. 2Die Kürzung beträgt 1,79375 Prozent für jedes im zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Dienst vollendete Jahr; ihm verbleiben jedoch mindestens 40
Prozent seiner Dienstbezüge. 3Erhält er als Invaliditätspension die Höchstversorgung aus
seinem Amt bei der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, werden die
Dienstbezüge um 60 Prozent gekürzt. 4Der Kürzungsbetrag darf die von der zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung gewährte Versorgung nicht übersteigen.

(2) 1Als Zeit im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst wird auch die Zeit ge-
rechnet, in welcher der Beamte, Richter oder Soldat ohne Ausübung eines Amtes bei einer
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung einen Anspruch auf Vergütung oder
sonstige Entschädigung hat und Ruhegehaltsansprüche erwirbt. 2Entsprechendes gilt für
Zeiten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung, die dort bei der Berechnung des Ruhegehalts wie Dienstzeiten berück-
sichtigt werden.

(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind das Grundgehalt, der Familienzuschlag,
Amtszulagen, ruhegehaltfähige Stellenzulagen und ruhegehaltfähige Leistungsbezüge für
Professoren sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hoch-
schulen.

§ 9
Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst

1Bleibt der Beamte, Richter oder Soldat ohne Genehmigung schuldhaft dem Dienst fern,
so verliert er für die Zeit des Fernbleibens seine Bezüge. 2Dies gilt auch bei einem Fern-
bleiben vom Dienst für Teile eines Tages. 3Der Verlust der Bezüge ist festzustellen.

§ 9a
Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung

(1) 1Haben Beamte, Richter oder Soldaten Anspruch auf Besoldung für eine Zeit, in der
sie nicht zur Dienstleistung verpflichtet waren, kann ein infolge der unterbliebenen Dienst-
leistung für diesen Zeitraum erzieltes anderes Einkommen auf die Besoldung angerechnet
werden. 2Der Beamte, Richter oder Soldat ist zur Auskunft verpflichtet. 3In den Fällen einer
vorläufigen Dienstenthebung aufgrund eines Disziplinarverfahrens gelten die besonderen
Vorschriften des Disziplinarrechts.
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(2) 1Erhält ein Beamter oder Richter aus einer Verwendung nach § 29 des Bundesbeam-
tengesetzes anderweitig Bezüge, werden diese auf die Besoldung angerechnet. 2In beson-
deren Fällen kann die oberste Dienstbehörde von der Anrechnung ganz oder teilweise
absehen, soweit die im Kalenderjahr gezahlten anderweitigen Bezüge den Betrag eines
Anfangsgrundgehaltes der jeweiligen Besoldungsgruppe nicht übersteigen. 3Darüber hin-
aus kann die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des
Innern in besonderen Fällen von der Anrechnung ganz oder teilweise absehen. 4Die Sätze 1
bis 3 gelten entsprechend für Soldaten.

§ 10
Anrechnung von Sachbezügen auf die Besoldung

Erhält ein Beamter, Richter oder Soldat Sachbezüge, so werden diese unter Berücksichti-
gung ihres wirtschaftlichen Wertes mit einem angemessenen Betrag auf die Besoldung
angerechnet, soweit nichts anderes bestimmt ist.

§ 11
Abtretung von Bezügen, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

(1) Der Beamte, Richter oder Soldat kann, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
Ansprüche auf Bezüge nur abtreten oder verpfänden, soweit sie der Pfändung unterliegen.

(2) 1Gegenüber Ansprüchen auf Bezüge kann der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zu-
rückbehaltungsrecht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Bezüge geltend machen. 2Dies
gilt nicht, soweit gegen den Beamten, Richter oder Soldaten ein Anspruch auf Schaden-
ersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.

§ 12
Rückforderung von Bezügen

(1) Wird ein Beamter, Richter oder Soldat durch eine gesetzliche Änderung seiner Bezüge
einschließlich der Einreihung seines Amtes in die Besoldungsgruppen der Besoldungs-
ordnungen rückwirkend schlechter gestellt, so sind die Unterschiedsbeträge nicht zu er-
statten.

(2) 1Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel gezahlter Bezüge nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Be-
reicherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 2Der Kenntnis des Mangels des
rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war,
dass der Empfänger ihn hätte erkennen müssen. 3Von der Rückforderung kann aus Billig-
keitsgründen mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten
Stelle ganz oder teilweise abgesehen werden.
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(3) 1Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode des Beamten, Richters oder Soldaten
auf ein Konto bei einem Geldinstitut überwiesen wurden, gelten als unter Vorbehalt er-
bracht. 2Das Geldinstitut hat sie der überweisenden Stelle zurück zu überweisen, wenn
diese sie als zu Unrecht erbracht zurückfordert. 3Eine Verpflichtung zur Rücküberweisung
besteht nicht, soweit über den entsprechenden Betrag bei Eingang der Rückforderung be-
reits anderweitig verfügt wurde, es sei denn, dass die Rücküberweisung aus einem Gut-
haben erfolgen kann. 4Das Geldinstitut darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedi-
gung eigener Forderungen verwenden.

(4) 1Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode des Beamten, Richters oder Sol-
daten zu Unrecht erbracht worden sind, haben die Personen, die die Geldleistungen in
Empfang genommen oder über den entsprechenden Betrag verfügt haben, diesen Betrag
der überweisenden Stelle zu erstatten, sofern er nicht nach Absatz 3 von dem Geldinstitut
zurücküberwiesen wird. 2Ein Geldinstitut, das eine Rücküberweisung mit dem Hinweis
abgelehnt hat, dass über den entsprechenden Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, hat
der überweisenden Stelle auf Verlangen Namen und Anschrift der Personen, die über den
Betrag verfügt haben, und etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. 3Ein Anspruch gegen
die Erben bleibt unberührt.

§ 13
Ausgleichszulage für den Wegfall von Stellenzulagen

(1)  1Der Wegfall einer Stellenzulage aus dienstlichen Gründen, die nicht vom Beamten,
Richter oder Soldaten zu vertreten sind, wird ausgeglichen, wenn die Stellenzulage zuvor
in einem Zeitraum von sieben Jahren insgesamt mindestens fünf Jahre zugestanden hat.
2Die Ausgleichszulage wird auf den Betrag festgesetzt, der am Tag vor dem Wegfall zu-
gestanden hat. 3Jeweils nach Ablauf eines Jahres vermindert sich die Ausgleichszulage ab
Beginn des Folgemonats um 20 Prozent des nach Satz 2 maßgebenden Betrages. 4Erhöhen
sich die Dienstbezüge wegen des Anspruchs auf eine Stellenzulage, wird diese auf die
Ausgleichszulage angerechnet. 5Zeiten des Bezugs von Stellenzulagen, die bereits zu ei-
nem Anspruch auf eine Ausgleichszulage geführt haben, bleiben für weitere Ausgleichs-
ansprüche unberücksichtigt.

(2)  Bestand innerhalb des Zeitraumes nach Absatz 1 Satz 1 ein Anspruch auf mehrere
Stellenzulagen für einen Gesamtzeitraum von mindestens fünf Jahren, ohne dass eine der
Stellenzulagen allein für fünf Jahre zugestanden hat, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass
die Stellenzulage mit dem jeweils niedrigsten Betrag ausgeglichen wird.

(3)  Ist eine Stellenzulage infolge einer Versetzung nach § 28 Absatz 3 des Bundesbeam-
tengesetzes weggefallen, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich der Zeitraum des Bezugs
der Stellenzulage nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 auf zwei Jahre verkürzt.

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn ein Ruhegehaltempfänger erneut in
ein Beamten-, Richter- oder Soldatenverhältnis berufen wird oder wenn im unmittelbaren

Bundesbesoldungsgesetz – Auszug – BBesG 640

01.03.2024 EKHN 9



Zusammenhang mit einem Verwendungswechsel eine zuvor gewährte Stellenzulage nur
noch mit einem geringeren Betrag zusteht und die jeweilige Zulagenvorschrift keinen an-
derweitigen Ausgleich vorsieht.

§ 14
Anpassung der Besoldung1

(1)  Die Besoldung wird entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen
und finanziellen Verhältnisse und unter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben
verbundenen Verantwortung durch Gesetz regelmäßig angepasst.

(2)  Ab dem 1. März 2024 gelten die Monatsbeträge der Anlagen IV, V, VIII und IX unter
Berücksichtigung einer Erhöhung

1. des Grundgehalts um 200 Euro und sodann um 5,3 Prozent,

2. des Familienzuschlags mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgrup-
pen A 3 bis A 5 um 11,3 Prozent,

3. der Amtszulagen um 11,3 Prozent sowie

4. der Anwärtergrundbeträge um den Differenzbetrag zwischen den ab dem 1. April 2022
geltenden Monatsbeträgen und 52 Prozent der nach Nummer 1 ab dem 1. März 2024
für das jeweils niedrigste Eingangsamt der entsprechenden Laufbahngruppe geltenden
Monatsbeträge des Grundgehalts.

(3)  Ab dem 1. März 2024 gelten für den Auslandszuschlag unter Berücksichtigung einer
Erhöhung

1. der Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen um 200 Euro und sodann um
5,3 Prozent und

2. der Monatsbeträge der Zonenstufen

a) nach § 53 Absatz 2 Satz 1 um 160 Euro und sodann um 4,24 Prozent und

b) nach § 53 Absatz 2 Satz 3 um 9,04 Prozent

die Monatsbeträge der Anlage VI.

(4)  Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise wird Beamten, Rich-
tern und Soldaten für den Kalendermonat Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe
von 1 240 Euro gewährt, wenn

1. das Dienstverhältnis am 1. Mai 2023 bestanden hat und

2. im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Mai 2023 mindestens an einem Tag ein An-
spruch auf Dienst- oder Anwärterbezüge bestanden hat.

1 Für die EKHN siehe jedoch § 4a des Ausführungsgesetzes zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (Nr. 601).
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(5)  Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise wird Beamten, Rich-
tern und Soldaten ferner für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 eine monatliche Son-
derzahlung in Höhe von jeweils 220 Euro gewährt, wenn

1. das Dienstverhältnis in dem jeweiligen Kalendermonat besteht und

2. in dem jeweiligen Kalendermonat mindestens an einem Tag ein Anspruch auf Dienst-
oder Anwärterbezüge besteht.

(6)  Anwärtern werden die Sonderzahlungen nach den Absätzen 4 und 5 jeweils zur Hälfte
gewährt.

(7)  1Für die Sonderzahlungen nach den Absätzen 4 und 5 gelten bei Teilzeitbeschäftigung
§ 6 Absatz 1 und bei begrenzter Dienstfähigkeit § 6a Absatz 1 bis 4 entsprechend. 2Maß-
gebend sind jeweils

1. für die einmalige Sonderzahlung für den Kalendermonat Juni 2023 die Verhältnisse
am 1. Mai 2023,

2. für die Sonderzahlungen für die Kalendermonate Juli 2023 bis Februar 2024 die je-
weiligen Verhältnisse am ersten Tag des jeweiligen Kalendermonats.

(8)  Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst des Bundes
stehen den Sonderzahlungen nach den Absätzen 4 und 5 gleich und werden jedem Be-
rechtigten nur einmal gewährt.

§ 14a
Versorgungsrücklage

(1)  1Um die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und
des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen, wird eine Versorgungs-
rücklage als Sondervermögen aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungs-
erhöhungen nach Absatz 2 gebildet. 2Dafür werden bis zum 31. Dezember 2024 Erhöhun-
gen der Besoldung und Versorgung vermindert.

(2)  1Jede Erhöhung nach § 14 Absatz 1 wird um 0,2 Prozentpunkte vermindert. 2Werden
Besoldung und Versorgung durch dasselbe Gesetz zeitlich gestaffelt erhöht, erfolgt die
Verminderung nur bei der ersten Erhöhung. 3Die Unterschiedsbeträge gegenüber den nicht
nach Satz 1 verminderten Erhöhungen werden der Versorgungsrücklage des Bundes zu-
geführt. 4Die Mittel der Versorgungsrücklage dürfen nur zur Finanzierung der Versor-
gungsausgaben verwendet werden.

(3)  Die Unterschiedsbeträge nach Absatz 2 und 50 Prozent der Verminderung der Ver-
sorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3926) werden der Versorgungsrücklage jährlich, letztmalig in 2031, zugeführt.

(4)  Das Nähere, insbesondere die Verwaltung und Anlage des Sondervermögens, wird
durch ein besonderes Gesetz geregelt.
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§ 15
Dienstlicher Wohnsitz

(1)  1Dienstlicher Wohnsitz des Beamten oder Richters ist der Ort, an dem die Behörde
oder ständige Dienststelle ihren Sitz hat. 2Dienstlicher Wohnsitz des Soldaten ist sein
Standort.

(2)  1Die oberste Dienstbehörde kann als dienstlichen Wohnsitz anweisen:

1. den Ort, der Mittelpunkt der dienstlichen Tätigkeit des Beamten, Richters oder Sol-
daten ist,

2. den Ort, in dem der Beamte, Richter oder Soldat mit Zustimmung der vorgesetzten
Dienststelle wohnt,

3. einen Ort im Inland, wenn der Beamte oder Soldat im Ausland an der deutschen Grenze
beschäftigt ist.

2Sie kann diese Befugnis auf nachgeordnete Stellen übertragen.

§ 16
Amt, Dienstgrad

Soweit in Vorschriften dieses Gesetzes auf das Amt verwiesen wird, steht dem Amt der
Dienstgrad des Soldaten gleich.

§ 17
Aufwandsentschädigungen

1Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt werden, wenn und soweit aus dienstlicher
Veranlassung finanzielle Aufwendungen entstehen, deren Übernahme dem Beamten,
Richter oder Soldaten nicht zugemutet werden kann, und der Haushaltsplan Mittel zur
Verfügung stellt. 2Aufwandsentschädigungen in festen Beträgen sind nur zulässig, wenn
auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen nachvollziehbar ist,
dass und in welcher Höhe dienstbezogene finanzielle Aufwendungen typischerweise ent-
stehen; sie werden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern festgesetzt.

§ 17a
Zahlungsweise

1Für die Zahlung der Besoldung nach § 1 Absatz 2 und 3 und von Aufwandsentschädi-
gungen nach § 17 hat der Empfänger auf Verlangen der zuständigen Behörde ein Konto
anzugeben, für das die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Ge-
schäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22) gilt, auf das die Über-
weisung erfolgen kann. 2Die Übermittlungskosten mit Ausnahme der Kosten für die Gut-
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schrift auf dem Konto des Empfängers trägt der Dienstherr, die Kontoeinrichtungs-, Kon-
toführungs- oder Buchungsgebühren trägt der Empfänger. 3Eine Auszahlung auf andere
Weise kann nur zugestanden werden, wenn dem Empfänger die Einrichtung oder Benut-
zung eines Kontos aus wichtigem Grund nicht zugemutet werden kann.

§ 17b
Lebenspartnerschaft

1Die Vorschriften dieses Gesetzes, die sich auf das Bestehen oder das frühere Bestehen
einer Ehe beziehen, gelten entsprechend für das Bestehen oder das frühere Bestehen einer
Lebenspartnerschaft. 2Die Vorschriften dieses Gesetzes, die sich auf den Ehegatten bezie-
hen, gelten entsprechend für den Lebenspartner.

Abschnitt 2
Grundgehalt, Leistungsbezüge an Hochschulen

Unterabschnitt 1
Allgemeine Grundsätze

§ 18
Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung

(1) 1Die Funktionen der Beamten und Soldaten sind nach den mit ihnen verbundenen An-
forderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. 2Eine Funktion kann bis
zu drei Ämtern einer Laufbahngruppe, in obersten Bundesbehörden allen Ämtern einer
Laufbahngruppe zugeordnet werden. 3Bei Soldaten gilt dies in der Laufbahngruppe der
Mannschaften für alle Dienstgrade und in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere für bis
zu vier Dienstgrade.

(2)  1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 kann in der Bundesbesoldungsordnung B
jede Funktion nur einem Amt zugeordnet werden. 2Für die Zuordnung zu einem Amt der
Bundesbesoldungsordnung B, das eine Grundamtsbezeichnung trägt, bedarf die zuständige
oberste Bundesbehörde des Einvernehmens des Bundesministeriums des Innern, für Bau
und Heimat und des Bundesministeriums der Finanzen.

§ 19
Bestimmung des Grundgehaltes nach dem Amt

(1) 1Das Grundgehalt des Beamten, Richters oder Soldaten bestimmt sich nach der Be-
soldungsgruppe des ihm verliehenen Amtes. 2Ist ein Amt noch nicht in einer Bundesbe-
soldungsordnung enthalten oder ist es mehreren Besoldungsgruppen zugeordnet, bestimmt
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sich das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe, die in der Einweisungsverfügung be-
stimmt ist; die Einweisung bedarf bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts in den Fällen, in denen das Amt in einer Bundesbesoldungsordnung noch
nicht enthalten ist, der Zustimmung der obersten Rechtsaufsichtsbehörde im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium des Innern. 3Ist dem Beamten oder Richter noch kein
Amt verliehen worden, so bestimmt sich das Grundgehalt des Beamten nach der Besol-
dungsgruppe seines Eingangsamtes, das Grundgehalt des Richters und des Staatsanwalts
nach der Besoldungsgruppe R 1; soweit die Einstellung in einem anderen als dem Ein-
gangsamt erfolgt ist, bestimmt sich das Grundgehalt nach der entsprechenden Besoldungs-
gruppe.

(2) Ist einem Amt gesetzlich eine Funktion zugeordnet oder richtet sich die Zuordnung
eines Amtes zu einer Besoldungsgruppe einschließlich der Gewährung von Amtszulagen
nach einem gesetzlich festgelegten Bewertungsmaßstab, insbesondere nach der Zahl der
Planstellen, so gibt die Erfüllung dieser Voraussetzungen allein keinen Anspruch auf die
Besoldung aus diesem Amt.

§ 19a
Besoldungsanspruch bei Verleihung eines anderen Amtes

1Verringert sich während eines Dienstverhältnisses nach § 1 Absatz 1 das Grundgehalt
durch Verleihung eines anderen Amtes aus Gründen, die nicht vom Beamten, Richter oder
Soldaten zu vertreten sind, ist abweichend von § 19 das Grundgehalt zu zahlen, das dem
Besoldungsempfänger bei einem Verbleiben in dem bisherigen Amt zugestanden hätte.
2Satz 1 gilt entsprechend bei einem Wechsel eines Beamten in das Dienstverhältnis eines
Richters oder bei einem Wechsel eines Richters in das Dienstverhältnis eines Beamten.
3Veränderungen in der Bewertung des bisherigen Amtes bleiben unberücksichtigt. 4Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Amtszulagen, auch bei Übertragung einer anderen
Funktion. 5Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht im Fall des § 24 Absatz 6 Satz 3 des Bundes-
beamtengesetzes sowie im Fall der Übertragung eines Amtes in einem Dienstverhältnis
auf Zeit.

§ 19b
Besoldung bei Wechsel in den Dienst des Bundes

(1)  1Verringert sich auf Grund einer Versetzung, die auf Antrag erfolgt, die Summe aus
dem Grundgehalt, den grundgehaltsergänzenden Zulagen und der auf diese Beträge ent-
fallenden Sonderzahlung, ist eine Ausgleichszulage zu gewähren. 2Dies gilt nicht für einen
Wechsel in die Besoldungsgruppe W 2 oder W 3.

(2)  1Die Ausgleichszulage bemisst sich nach dem Unterschied zwischen den Summen
nach Absatz 1 in der bisherigen Verwendung und in der neuen Verwendung zum Zeitpunkt
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der Versetzung. 2Sie verringert sich bei jeder Erhöhung des Grundgehaltes um ein Drittel
des Erhöhungsbetrages.

(3)  1Bei einer Versetzung aus dienstlichen Gründen, einer Übernahme oder einem Über-
tritt gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 2Zur Bestimmung der Ausgleichszulage ist
in diesen Fällen auch eine in der bisherigen Verwendung nach Landesrecht gewährte Aus-
gleichszulage oder eine andere Leistung einzubeziehen, die für die Verringerung von
Grundgehalt und grundgehaltsergänzenden Zulagen zustand. 3Die Ausgleichszulage nach
den Sätzen 1 und 2 ist ruhegehaltfähig, soweit sie ruhegehaltfähige Dienstbezüge aus-
gleicht. 4Als Bestandteil der Versorgungsbezüge verringert sie sich bei jeder auf das
Grundgehalt bezogenen Erhöhung der Versorgungsbezüge um ein Drittel des Erhöhungs-
betrages.

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend beim Eintritt eines Richters in ein Dienst-
verhältnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 1.

Unterabschnitt 2
Beamte und Soldaten

§ 20
Bundesbesoldungsordnungen A und B

(1) 1Die Ämter der Beamten und Soldaten und ihre Besoldungsgruppen werden in Bun-
desbesoldungsordnungen geregelt. 2Dabei sind die Ämter nach ihrer Wertigkeit unter Be-
rücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienstherren den Besoldungsgruppen zu-
zuordnen.

(2) 1Die Bundesbesoldungsordnung A – aufsteigende Gehälter – und die Bundesbesol-
dungsordnung B – feste Gehälter – sind Anlage I. 2Die Grundgehaltssätze der Besoldungs-
gruppen sind in der Anlage IV ausgewiesen.

§§ 21 und 22
(weggefallen)

§ 23
Eingangsämter für Beamte

(1) Die Eingangsämter für Beamte sind folgenden Besoldungsgruppen zuzuweisen:

1. in Laufbahnen des einfachen Dienstes der Besoldungsgruppe A 3 oder A 4,

2. in Laufbahnen

a) des mittleren nichttechnischen Dienstes der Besoldungsgruppe A 6,
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b) des mittleren technischen Dienstes der Besoldungsgruppe A 6 oder A 7,

c) des mittleren nichttechnischen Dienstes bei der Zollverwaltung der Besoldungs-
gruppe A 7,

3. in Laufbahnen des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 9,

4. in Laufbahnen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppe A 13.

(2) 1Soweit für die Zulassung zu den Laufbahnen des gehobenen technischen Verwal-
tungsdienstes oder des gehobenen naturwissenschaftlichen Dienstes ein mit einem Bache-
lor abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichwertiger Abschluss gefordert wird,
ist das Eingangsamt für Beamte mit einem solchen Abschluss der Besoldungsgruppe A 10
oder A 11 zuzuweisen. 2Dies gilt auch für Beamte in technischen Fachverwendungen in
Sonderlaufbahnen des gehobenen Dienstes mit einem Abschluss in einem ingenieurwis-
senschaftlichen oder einem naturwissenschaftlichen Studiengang oder in einem Studien-
gang, bei dem Inhalte aus den Bereichen der Informatik oder der Informationstechnik
überwiegen.

§ 24
Eingangsamt für Beamte in besonderen Laufbahnen

(1)  1Das Eingangsamt in Sonderlaufbahnen, bei denen

1. die Ausbildung mit einer gegenüber dem nichttechnischen oder technischen Verwal-
tungsdienst besonders gestalteten Prüfung abgeschlossen wird oder die Ablegung einer
zusätzlichen Prüfung vorgeschrieben ist und

2. im Eingangsamt Anforderungen gestellt werden, die bei sachgerechter Bewertung
zwingend die Zuweisung des Eingangsamtes zu einer anderen Besoldungsgruppe als
nach § 23 erfordern,

kann der höheren Besoldungsgruppe zugewiesen werden, in die gleichwertige Ämter ein-
gereiht sind. 2Die Festlegung als Eingangsamt ist in den Bundesbesoldungsordnungen zu
kennzeichnen.

(2)  Das Eingangsamt in Laufbahnen des einfachen Dienstes kann, wenn die Vorausset-
zung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 erfüllt ist, der höheren Besoldungsgruppe zuge-
wiesen werden, in die gleichwertige Ämter eingereiht sind.

(...)

§ 27
Bemessung des Grundgehaltes

(1) 1Das Grundgehalt wird, soweit nicht gesetzlich etwas Anderes bestimmt ist, nach Stu-
fen bemessen. 2Dabei erfolgt der Aufstieg in eine nächsthöhere Stufe nach bestimmten
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Dienstzeiten, in denen anforderungsgerechte Leistungen erbracht wurden (Erfahrungszei-
ten).

(2) 1Mit der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge im Anwendungsbereich
dieses Gesetzes wird ein Grundgehalt der Stufe 1 festgesetzt, soweit nicht Erfahrungszeiten
nach § 28 Absatz 1 bis 3 anerkannt werden. 2Die Stufe wird mit Wirkung vom Ersten des
Monats festgesetzt, in dem die Ernennung wirksam wird. 3Die Stufenfestsetzung ist dem
Beamten oder Soldaten schriftlich mitzuteilen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für

1. die Versetzung, die Übernahme und den Übertritt in den Dienst des Bundes,

2. den Wechsel aus einem Amt der Bundesbesoldungsordnungen B, R, Woder C in ein
Amt der Bundesbesoldungsordnung A sowie

3. die Einstellung eines ehemaligen Beamten, Richters, Berufssoldaten oder Soldaten auf
Zeit in ein Amt der Bundesbesoldungsordnung A.

(3) 1Das Grundgehalt steigt nach Erfahrungszeiten von zwei Jahren in der Stufe 1, von
jeweils drei Jahren in den Stufen 2 bis 4 und von jeweils vier Jahren in den Stufen 5 bis 7.
2Abweichend von Satz 1 beträgt die Erfahrungszeit in den Stufen 5 bis 7 bei Beamten in
den Laufbahnen des einfachen Dienstes und bei Soldaten in den Laufbahnen der Mann-
schaften jeweils drei Jahre. 3Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbezüge verzögern den Auf-
stieg um diese Zeiten, soweit in § 28 Absatz 5 nicht etwas Anderes bestimmt ist. 4Die
Zeiten sind auf volle Monate abzurunden.

(4) 1Wird festgestellt, dass die Leistungen des Beamten oder Soldaten nicht den mit dem
Amt verbundenen Anforderungen entsprechen, verbleibt er in seiner bisherigen Stufe des
Grundgehaltes. 2Die Feststellung nach Satz 1 erfolgt auf der Grundlage einer geeigneten
Leistungseinschätzung. 3Ist die Leistungseinschätzung älter als zwölf Monate, ist ergän-
zend eine aktuelle Leistungseinschätzung zu erstellen. 4Für die Feststellung nach Satz 1
können nur Leistungen berücksichtigt werden, auf die vor der Feststellung hingewiesen
wurde.

(5) 1Wird auf der Grundlage einer weiteren Leistungseinschätzung festgestellt, dass die
Leistungen des Beamten oder Soldaten wieder den mit dem Amt verbundenen Anforde-
rungen entsprechen, erfolgt der Aufstieg in die nächsthöhere Stufe am ersten Tag des Mo-
nats, in dem diese Feststellung erfolgt. 2Wird in der Folgezeit festgestellt, dass der Beamte
oder Soldat Leistungen erbringt, die die mit dem Amt verbundenen Anforderungen er-
heblich übersteigen, gilt der von dieser Feststellung erfasste Zeitraum nicht nur als laufende
Erfahrungszeit, sondern wird zusätzlich so angerechnet, dass er für die Zukunft die Wir-
kung eines früheren Verbleibens in der Stufe entsprechend mindert oder aufhebt. 3Die für
diese Anrechnung zu berücksichtigenden Zeiten sind auf volle Monate abzurunden. 4Maß-
gebender Zeitpunkt ist der Erste des Monats, in dem die entsprechende Feststellung erfolgt.

(6) 1Bei dauerhaft herausragenden Leistungen kann Beamten und Soldaten der Bundes-
besoldungsordnung A für den Zeitraum bis zum Erreichen der nächsten Stufe das Grund-
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gehalt der nächsthöheren Stufe gezahlt werden (Leistungsstufe). 2Die Zahl der in einem
Kalenderjahr bei einem Dienstherrn vergebenen Leistungsstufen darf 15 Prozent der Zahl
der bei dem Dienstherrn vorhandenen Beamten und Soldaten der Bundesbesoldungs-
ordnung A, die das Endgrundgehalt noch nicht erreicht haben, nicht übersteigen. 3Die
Bundesregierung wird ermächtigt, nähere Regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen.
4In der Rechtsverordnung kann zugelassen werden, dass bei Dienstherren mit weniger als
sieben Beamten im Sinne des Satzes 2 in jedem Kalenderjahr einem Beamten die
Leistungsstufe gewährt wird.

(7) 1Die Entscheidung nach den Absätzen 4 bis 6 trifft die zuständige oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 2Sie ist dem Beamten oder Soldaten schriftlich
mitzuteilen. 3Widerspruch, Beschwerde nach der Wehrbeschwerdeordnung und Anfech-
tungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

(8) In der Probezeit nach § 11 Absatz 1 des Bundesbeamtengesetzes erfolgt das Aufsteigen
in den Stufen entsprechend den in Absatz 3 genannten Zeiträumen.

(9) 1Der Beamte oder Soldat verbleibt in seiner bisherigen Stufe, solange er vorläufig des
Dienstes enthoben ist. 2Führt ein Disziplinarverfahren nicht zur Entfernung aus dem Dienst
oder endet das Dienstverhältnis nicht durch Entlassung auf Antrag des Beamten oder Sol-
daten oder infolge strafgerichtlicher Verurteilung, regelt sich das Aufsteigen im Zeitraum
seiner vorläufigen Dienstenthebung nach Absatz 3.

§ 28
Berücksichtigungsfähige Zeiten

(1) 1Beamten und Soldaten werden bei der ersten Stufenfestsetzung als Erfahrungszeiten
im Sinne des § 27 Absatz 2 anerkannt:

1. Zeiten einer gleichwertigen hauptberuflichen Tätigkeit außerhalb eines Soldatenver-
hältnisses, die für Beamte nicht Voraussetzung für den Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung oder für Soldaten nicht Voraussetzung für die Einstellung mit einem Dienstgrad
einer Besoldungsgruppe bis A 13 sind,

2. Zeiten als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit,

3. Zeiten von mindestens vier Monaten und insgesamt höchstens zwei Jahren, in denen
Wehrdienst, soweit er nicht unter Nummer 2 fällt, Zivildienst, Bundesfreiwilligen-
dienst, Entwicklungsdienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr ge-
leistet wurde,

4. Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, soweit eine Er-
werbstätigkeit, die einem Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29)
entspricht, nicht ausgeübt werden konnte.

2Mit Zustimmung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat kann hiervon
abgewichen werden, wenn für die Zulassung zu einer Laufbahn besondere Vorausset-
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zungen gelten. 3Zeiten nach Satz 1 werden durch Unterbrechungszeiten nach Absatz 5
Nummer 2 bis 5 nicht vermindert. 4Erfahrungszeiten nach Satz 1 stehen gleich:

1. Zeiten einer Kinderbetreuung von bis zu drei Jahren für jedes Kind (Kinderbetreu-
ungszeiten),

2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten, Geschwistern
oder Kindern, die nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftig sind, von bis zu drei
Jahren für jeden dieser Angehörigen (Pflegezeiten).

(2)  1Beamten können weitere hauptberufliche Zeiten, die nicht Voraussetzung für den
Erwerb der Laufbahnbefähigung sind, ganz oder teilweise anerkannt werden, soweit diese
für die Verwendung förderlich sind. 2Wird für die Einstellung ein mit einem Master ab-
geschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichwertiger Abschluss vorausgesetzt, sind
Beamten dafür zwei Jahre als Erfahrungszeit anzuerkennen. 3Zusätzliche Qualifikationen,
die nicht im Rahmen von hauptberuflichen Zeiten erworben wurden, können Beamten in
besonderen Einzelfällen, insbesondere zur Deckung des Personalbedarfs, mit bis zu drei
Jahren als Erfahrungszeit im Sinne des § 27 Absatz 3 anerkannt werden. 4Die Entschei-
dungen nach den Sätzen 1 und 3 trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle. 5Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3)  1Werden Soldaten auf Grund ihrer beruflichen Qualifikation mit einem höheren
Dienstgrad eingestellt, können entsprechend den jeweiligen Einstellungsvoraussetzungen
als Erfahrungszeiten anerkannt werden:

1. in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere für die Einstellung mit einem Dienstgrad
einer Besoldungsgruppe bis A 7 höchstens vier Jahre und

2. in der Laufbahngruppe der Offiziere für die Einstellung mit einem Dienstgrad einer
Besoldungsgruppe bis A 13 höchstens sechs Jahre.

2Im Übrigen können hauptberufliche Zeiten ganz oder teilweise als Erfahrungszeiten an-
erkannt werden, soweit diese für die Verwendung förderlich sind. 3Absatz 2 Satz 3 gilt
entsprechend.

(4)  Derselbe Zeitraum kann nur einmal anerkannt werden. Die Zeiten nach den Absätzen 1
bis 3 sind zu addieren und danach auf volle Monate aufzurunden.

(5) Abweichend von § 27 Absatz 3 Satz 3 wird der Aufstieg in den Stufen durch folgende
Zeiten nicht verzögert:

1. Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten nach Absatz 1 Satz 4,

2. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die nach gesetzlichen Bestimmungen
dienstlichen Interessen dient; dies gilt auch, wenn durch die oberste Dienstbehörde
oder die von ihr bestimmte Stelle schriftlich oder elektronisch anerkannt ist, dass der
Urlaub dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen dient,
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3. Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz nicht zu dienstlichen Nachteilen führen
dürfen,

4. Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungsübungsgesetz und

5. Zeiten, die in einem kommunalen Wahlbeamtenverhältnis erbracht wurden.

(6) Zeiten, die nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 oder 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
bis zum 30. Juni 2009 geltenden Fassung berücksichtigt wurden, werden auf die Zeiten
nach Absatz 5 Nummer 1 angerechnet.

§ 29
Öffentlich-rechtliche Dienstherren

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im Sinne dieses Gesetzes sind der Bund, die Län-
der, die Gemeinden (Gemeindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften und ihrer Verbände.
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(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn stehen gleich:

1. die gleichartige Tätigkeit

a) im öffentlichen Dienst eines Organs, einer Einrichtung oder eines Mitgliedstaats
der Europäischen Union oder

b) bei einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung oder
Verwaltung und

2. die von volksdeutschen Vertriebenen und Spätaussiedlern ausgeübte gleichartige Tä-
tigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ihres Herkunftslandes.

§ 30
Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten

(1) 1§ 28 Absatz 1 bis 3 gilt nicht für Zeiten einer Tätigkeit für das Ministerium für Staats-
sicherheit oder das Amt für Nationale Sicherheit. 2Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer
solchen Tätigkeit zurückgelegt worden sind. 3Satz 1 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit als
Angehöriger der Grenztruppen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.

(2) 1Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit, die aufgrund einer beson-
deren persönlichen Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repu-
blik übertragen war. 2Das Vorliegen dieser Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar
vermutet, wenn der Beamte oder Soldat

1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamtliche oder hervorgehobene eh-
renamtliche Funktion in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem Freien
Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien Deutschen Jugend oder einer vergleichba-
ren systemunterstützenden Partei oder Organisation innehatte oder

2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen Staatsorganen, als obere Führungs-
kraft beim Rat eines Bezirkes, als Vorsitzender des Rates eines Kreises oder einer
kreisfreien Stadt oder in einer vergleichbaren Funktion tätig war oder

3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen der staatstragenden Parteien
oder einer Massen- oder gesellschaftlichen Organisation war oder

4. Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder einer vergleichbaren Bildungsein-
richtung war.

(...)
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Abschnitt 3
Familienzuschlag

§ 39
Grundlage des Familienzuschlages

(1) 1Der Familienzuschlag wird nach der Anlage V gewährt. 2Seine Höhe richtet sich nach
der Besoldungsgruppe und der Stufe, die den Familienverhältnissen des Beamten, Richters
oder Soldaten entspricht. 3Für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärter)
ist die Besoldungsgruppe des Eingangsamtes maßgebend, in das der Anwärter nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt.

(2) 1Bei ledigen Beamten oder Soldaten, die aufgrund dienstlicher Verpflichtungen in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft wohnen, wird der in Anlage V ausgebrachte Betrag auf das
Grundgehalt angerechnet. 2Steht ihnen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder
nach dem Bundeskindergeldgesetz zu oder würde es ihnen ohne Berücksichtigung des § 64
oder § 65 des Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeldge-
setzes zustehen, so erhalten sie zusätzlich den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1
und der Stufe des Familienzuschlages, der der Anzahl der Kinder entspricht. 3§ 40 Abs. 5
gilt entsprechend.

§ 40
Stufen des Familienzuschlages

(1) 1Zur Stufe 1 gehören

1. verheiratete Beamte, Richter und Soldaten,

2. verwitwete Beamte, Richter und Soldaten,

3. geschiedene Beamte, Richter und Soldaten sowie Beamte, Richter und Soldaten, deren
Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, wenn sie dem früheren Ehegatten aus der
letzten Ehe zum Unterhalt verpflichtet sind,

4. andere Beamte, Richter und Soldaten, die ein Kind nicht nur vorübergehend in ihre
Wohnung aufgenommen haben, für das ihnen Kindergeld nach dem Einkommensteu-
ergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung
der §§ 64 und 65 des Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundeskin-
dergeldgesetzes1 zustehen würde, sowie andere Beamte, Richter und Soldaten, die eine
Person nicht nur vorübergehend in ihre Wohnung aufgenommen haben, weil sie aus
beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe bedürfen.

2Als in die Wohnung aufgenommen gilt ein Kind auch dann, wenn der Beamte, Richter
oder Soldat es auf seine Kosten anderweitig untergebracht hat, ohne dass dadurch die

1 Nr. 645.
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häusliche Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll. 3Beanspruchen mehrere nach
Satz 1 Nummer 4 Anspruchsberechtigte, Angestellte im öffentlichen Dienst oder auf Grund
einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst Versorgungsberechtigte wegen der Aufnahme einer
Person oder mehrerer Personen in die gemeinsam bewohnte Wohnung einen Familienzu-
schlag der Stufe 1 oder eine entsprechende Leistung, wird der Betrag der Stufe 1 des für
den Beamten, Richter oder Soldaten maßgebenden Familienzuschlages nach der Zahl der
Berechtigten anteilig gewährt. 4Satz 3 gilt entsprechend, wenn bei dauernd getrennt le-
benden Eltern ein Kind in die Wohnungen beider Elternteile aufgenommen worden ist.

(2) 1Zur Stufe 2 und den folgenden Stufen gehören die Beamten, Richter und Soldaten der
Stufe 1, denen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 des Einkommen-
steuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde. 2Zur
Stufe 2 und den folgenden Stufen gehören auch die Beamten, Richter und Soldaten der
Stufe 1, die Kinder ihres Lebenspartners in ihren Haushalt aufgenommen haben, wenn
andere Beamte, Richter oder Soldaten der Stufe 1 bei sonst gleichem Sachverhalt zur Stufe
2 oder einer der folgenden Stufen gehörten. 3Die Stufe richtet sich nach der Anzahl der
berücksichtigungsfähigen Kinder.

(3) 1Ledige und geschiedene Beamte, Richter und Soldaten sowie Beamte, Richter und
Soldaten, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, denen Kindergeld nach dem
Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz1 zusteht oder ohne Be-
rücksichtigung des § 64 oder § 65 des Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des
Bundeskindergeldgesetzes1 zustehen würde, erhalten zusätzlich zum Grundgehalt den Un-
terschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe des Familienzuschlages, der der An-
zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder entspricht. 2Dies gilt auch für Beamte, Richter
und Soldaten, deren Lebenspartnerschaft aufgehoben worden ist und die Kinder ihres frü-
heren Lebenspartners in ihren Haushalt aufgenommen haben, wenn Beamte, Richter oder
Soldaten, die geschieden sind oder deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, bei
sonst gleichem Sachverhalt den Unterschiedsbetrag erhielten.3Absatz 5 gilt entsprechend.

(4) 1Steht der Ehegatte eines Beamten, Richters oder Soldaten als Beamter, Richter, Soldat
oder Angestellter im öffentlichen Dienst oder ist er aufgrund einer Tätigkeit im öffentlichen
Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt und stünde ihm eben-
falls der Familienzuschlag der Stufe 1 oder einer der folgenden Stufen oder eine entspre-
chende Leistung in Höhe von mindestens der Hälfte der Stufe 1 des Familienzuschlages
zu, so erhält der Beamte, Richter oder Soldat den Betrag der Stufe 1 des für ihn maßge-
benden Familienzuschlages zur Hälfte; dies gilt auch für die Zeit, für die der Ehegatte
Mutterschaftsgeld bezieht. 2§ 6 findet auf den Betrag keine Anwendung, wenn einer der
Ehegatten vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberech-

1 Nr. 645.
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tigt ist oder beide Ehegatten in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusammen mindestens
die regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung erreichen.

(5) 1Stünde neben dem Beamten, Richter oder Soldaten einer anderen Person, die im öf-
fentlichen Dient steht oder aufgrund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist,
der Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen zu, so wird der auf das
Kind entfallende Betrag des Familienzuschlages dem Beamten, Richter oder Soldaten ge-
währt, wenn und soweit ihm das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach
dem Bundeskindergeldgesetz1 gewährt wird oder ohne Berücksichtigung des § 65 des
Einkommensteuergesetzes oder des § 4 des Bundeskindergeldgesetzes vorrangig zu ge-
währen wäre; dem Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen stehen
der Sozialzuschlag nach den Tarifverträgen für Arbeiter des öffentlichen Dienstes, eine
sonstige entsprechende Leistung oder das Mutterschaftsgeld gleich. 2Auf das Kind entfällt
derjenige Betrag, der sich aus der für die Anwendung des Einkommensteuergesetzes oder
des Bundeskindergeldgesetzes maßgebenden Reihenfolge der Kinder ergibt. 3§ 6 findet
auf den Betrag keine Anwendung, wenn einer der Anspruchsberechtigten im Sinne des
Satzes 1 vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt
ist oder mehrere Anspruchsberechtigte in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusammen
mindestens die regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung erreichen.

(6) 1Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 1, 4 und 5 ist die Tätigkeit im Dienste des
Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tä-
tigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden, sofern
nicht bei organisatorisch selbstständigen Einrichtungen, insbesondere bei Schulen, Hoch-
schulen, Krankenhäusern, Kindergärten, Altersheimen, die Voraussetzungen des Satzes 3
erfüllt sind. 2Dem öffentlichen Dienst steht die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Einrichtung gleich, an der der Bund oder eine der in Satz 1
bezeichneten Körperschaften oder einer der dort bezeichneten Verbände durch Zahlung
von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. 3Dem öffentlichen
Dienst steht ferner gleich die Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der die für
den öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich gleichen
Inhaltes oder die darin oder in Besoldungsgesetzen über Familienzuschläge oder Sozial-
zuschläge getroffenen Regelungen oder vergleichbare Regelungen anwendet, wenn der
Bund oder eine der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften oder Verbände durch Zahlung
von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. 4Die Entscheidung, ob
die Voraussetzungen erfüllt sind, trifft das Bundesministerium des Innern oder die von ihm
bestimmte Stelle.

1 Nr. 645.
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(7) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes (Absatz 6) dürfen die zur Durchführung
dieser Vorschrift erforderlichen personenbezogenen Daten erheben und untereinander
austauschen.

§ 41
Änderung des Familienzuschlages

1Der Familienzuschlag wird vom Ersten des Monats an gezahlt, in den das hierfür maß-
gebende Ereignis fällt. 2Er wird nicht mehr gezahlt für den Monat, in dem die Anspruchs-
voraussetzungen an keinem Tage vorgelegen haben. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend
für die Zahlung von Teilbeträgen der Stufen des Familienzuschlages.

Abschnitt 4
Zulagen, Prämien, Zuschläge, Vergütungen

§ 42
Amtszulagen und Stellenzulagen

(1) 1Für herausgehobene Funktionen können Amtszulagen und Stellenzulagen vorgesehen
werden. 2Sie dürfen 75 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Endgrundgehalt
der Besoldungsgruppe des Beamten, Richters oder Soldaten und dem Endgrundgehalt der
nächsthöheren Besoldungsgruppe nicht übersteigen, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) 1Die Amtszulagen sind unwiderruflich und ruhegehaltfähig. 2Sie gelten als Bestandteil
des Grundgehaltes.

(3) 1Die Stellenzulagen dürfen nur für die Dauer der Wahrnehmung der herausgehobenen
Funktion gewährt werden. 2Wird dem Beamten, Richter oder Soldaten vorübergehend eine
andere Funktion übertragen, die zur Herbeiführung eines im besonderen öffentlichen In-
teresse liegenden unaufschiebbaren und zeitgebundenen Ergebnisses im Inland wahrge-
nommen werden muss, wird für die Dauer ihrer Wahrnehmung die Stellenzulage weiter
gewährt; sie wird für höchstens drei Monate auch weiter gewährt, wenn die vorüberge-
hende Übertragung einer anderen Funktion zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Be-
hördenbereichs, in dem der Beamte, Richter oder Soldat eingesetzt wird, dringend erfor-
derlich ist. 3Daneben wird eine Stellenzulage für diese andere Funktion nur in der Höhe
des Mehrbetrages gewährt. 4Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen des Satzes 2 vor-
liegen, trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.

(4) Die Stellenzulagen sind widerruflich und nur ruhegehaltfähig, wenn dies gesetzlich
bestimmt ist.
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§ 42a
Prämien und Zulagen für besondere Leistungen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Gewährung von
Leistungsprämien (Einmalzahlungen) und Leistungszulagen zur Abgeltung herausragen-
der besonderer Leistungen folgender Besoldungsempfänger in Besoldungsgruppen mit
aufsteigenden Gehältern zu regeln:

1. Beamte und Soldaten,

2. Richter, die ihr Amt nicht ausüben,

3. Staatsanwälte.

(2) 1Die Gesamtzahl der in einem Kalenderjahr bei einem Dienstherrn vergebenen Leis-
tungsprämien und Leistungszulagen darf 15 Prozent der Zahl der bei dem Dienstherrn
vorhandenen Besoldungsempfänger nach Absatz 1 nicht übersteigen. 2Die Überschreitung
des Prozentsatzes nach Satz 1 ist in dem Umfang zulässig, in dem von der Möglichkeit der
Vergabe von Leistungsstufen nach § 27 Absatz 6 Satz 2 kein Gebrauch gemacht wird. 3In
der Verordnung kann zugelassen werden, dass bei Dienstherren mit weniger als sieben
Besoldungsempfängern in jedem Kalenderjahr einem Besoldungsempfänger eine Leis-
tungsprämie oder eine Leistungszulage gewährt werden kann. 4Leistungsprämien und
Leistungszulagen sind nicht ruhegehaltfähig; erneute Bewilligungen sind möglich. 5Die
Zahlung von Leistungszulagen ist zu befristen; bei Leistungsabfall sind sie zu widerrufen.
6Leistungsprämien dürfen das Anfangsgrundgehalt der Besoldungsgruppe des Besol-
dungsempfängers, Leistungszulagen dürfen monatlich 7 Prozent des Anfangsgrundgehal-
tes nicht übersteigen. 7Die Entscheidung über die Bewilligung trifft die zuständige oberste
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.

(3) 1In der Verordnung sind Anrechnungs- oder Ausschlussvorschriften zu Zahlungen, die
aus demselben Anlass geleistet werden, vorzusehen. 2In der Verordnung kann vorgesehen
werden, dass Leistungsprämien und Leistungszulagen, die an mehrere Besoldungsemp-
fänger wegen ihrer wesentlichen Beteiligung an einer durch enges arbeitsteiliges Zusam-
menwirken erbrachten Leistung vergeben werden, zusammen nur als eine Leistungsprämie
oder Leistungszulage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 gelten. 3Leistungsprämien und Leis-
tungszulagen nach Satz 2 dürfen zusammen 250 Prozent des in Absatz 2 Satz 6 geregelten
Umfangs nicht übersteigen; maßgeblich ist die höchste Besoldungsgruppe der an der Leis-
tung wesentlich beteiligten Besoldungsempfänger. 4Für Teilprämien und Teilzulagen, die
sich nach den Sätzen 2 und 3 für die einzelnen Besoldungsempfänger ergeben, gilt
Absatz 2 Satz 6 entsprechend. 5Bei Übertragung eines anderen Amtes mit höherem End-
grundgehalt (Grundgehalt) oder bei Gewährung einer Amtszulage können in der Verord-
nung Anrechnungs- oder Ausschlussvorschriften zu Leistungszulagen vorgesehen werden.

(4) 1Bis zur Festlegung eines höheren Prozentsatzes entspricht das Vergabebudget für die
jeweiligen Leistungsbezahlungsinstrumente mindestens 0,3 Prozent der Ausgaben für die
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Besoldung im jeweiligen Haushalt. 2Im Bundeshaushalt werden hiervon jährlich zentral
veranschlagte Mittel in Höhe von 31 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 3Für die Er-
mittlung der Besoldungsausgaben wird jeweils das vorangegangene Kalenderjahr zugrun-
de gelegt. 4Das Vergabebudget ist zweckentsprechend zu verwenden und jährlich voll-
ständig auszuzahlen.

§ 42b
Prämie für besondere Einsatzbereitschaft

(1)  Einem Beamten oder Soldaten kann für seine Verwendung bei der Herbeiführung
eines im besonderen öffentlichen Interesse liegenden unaufschiebbaren und zeitgebunde-
nen Ergebnisses im Inland eine Prämie gewährt werden.

(2)  1Die Prämie beträgt

1. für eine Verwendung von bis zu sechs Monaten bis zu 3 000 Euro,

2. für eine weitere, darüber hinausgehende Verwendung halbjährlich bis zu 1 500 Euro.

2Die Höhe der Prämie bemisst sich nach der Dauer der Verwendung, der Bedeutung des
Ergebnisses für das öffentliche Interesse sowie der Herausforderung für den Beamten oder
Soldaten. 3Die Auszahlung erfolgt nach erfolgreichem Abschluss der Verwendung. 3Im
Fall des Satzes 1 Nummer 2 kann die Auszahlung halbjährlich erfolgen.

(3)  Die Entscheidung über die Gewährung der Prämie trifft die oberste Dienstbehörde im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und dem
Bundesministerium der Finanzen.

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Beamte auf Widerruf.

§ 43
Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämie

(1)  1Einem zu gewinnenden Beamten oder Berufssoldaten kann eine nicht ruhegehaltfä-
hige Personalgewinnungsprämie gewährt werden,

1. um einen oder mehrere gleichartige Dienstposten anforderungsgerecht besetzen zu
können oder

2. um sicherzustellen, dass Funktionen in von den obersten Dienstbehörden bestimmten
Verwendungsbereichen wahrgenommen werden können.

2Der Entscheidung kann eine prognostizierte Bewerberlage zugrunde gelegt werden.

(2)  1Die Prämie wird für höchstens 48 Monate gewährt. 2Sie wird in einem Betrag gezahlt.
3Abweichend davon kann die Prämie in Teilbeträgen für mindestens sechs Monate gezahlt
werden. 4Nach der Erstgewährung kann die Prämie zweimal wiederholt gewährt werden,
wenn – unterstellt, dass der Beamte oder Berufssoldat noch nicht gewonnen wurde – die
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 wieder oder immer noch vorlägen. 5Der Gewäh-
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rungszeitraum endet spätestens mit dem Erreichen der Altersgrenze nach § 51 Absatz 1
bis 3 des Bundesbeamtengesetzes oder nach § 45 Absatz 1 des Soldatengesetzes.

(3)  1Die Prämie kann für jeden Monat der erstmaligen Gewährung bis zu 30 Prozent des
Grundgehalts der jeweiligen Besoldungsgruppe betragen; bei Beamten und Berufssoldaten
der Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A ist das jeweilige Anfangsgrund-
gehalt zugrunde zu legen. 2Die Höhe der Prämie sowie Beginn und Ende des Gewäh-
rungszeitraums sind festzusetzen. 3Bei wiederholter Gewährung der Prämie verringert sich
der Höchstbetrag nach Satz 1 erster Halbsatz jeweils um ein Drittel.

(4)  1Im dringenden dienstlichen Interesse kann eine nicht ruhegehaltfähige Personalbin-
dungsprämie gewährt werden, um die Abwanderung eines Beamten oder Berufssoldaten
aus dem Bundesdienst zu verhindern, wenn das Einstellungsangebot eines anderen Dienst-
herrn oder eines anderen Arbeitgebers vorliegt. 2Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 und 2
sowie Absatz 3 Satz 2 gelten entsprechend. 3Die Höhe der Prämie kann für jeden Monat
des Gewährungszeitraums bis zu 50 Prozent der Differenz zwischen dem Grundgehalt zum
Zeitpunkt der Prämiengewährung und dem Gehalt des Einstellungsangebots, höchstens 75
Prozent des Grundgehalts zum Zeitpunkt der Prämiengewährung, betragen.

(5)  1Berufssoldaten kann eine nicht ruhegehaltfähige Personalbindungsprämie auch ge-
währt werden, um eine längere als die eingeplante Verweildauer auf dem Dienstposten
oder in dem Verwendungsbereich zu ermöglichen. 2In diesem Fall ist die Prämie nach
Absatz 3 Satz 1 zu bemessen. 3Absatz 1 Satz 2 sowie die Absätze 2 und 3 Satz 2 gelten
entsprechend.

(6)  1Der Beamte oder Berufssoldat, dem die Prämie gewährt worden ist, ist verpflichtet,
für den Gewährungszeitraum auf dem jeweiligen Dienstposten zu verbleiben oder eine
Funktion im jeweiligen Verwendungsbereich wahrzunehmen. 2Der Gewährungszeitraum
wird durch Unterbrechungen, die zusammengerechnet länger als ein Zwölftel des Gewäh-
rungszeitraums andauern, entsprechend verlängert. 3Wird die Verpflichtung nach Satz 1
nicht erfüllt, ist die Prämie in voller Höhe zurückzuzahlen. 4Von der Rückforderung kann
aus Billigkeitsgründen abgesehen werden, wenn die Verpflichtung nach Satz 1 aus Grün-
den, die der Beamte oder Berufssoldat nicht zu vertreten hat, nicht erfüllt werden kann.
5Von der Rückforderung ist abzusehen, wenn der Beamte oder Berufssoldat stirbt oder
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird.

(7)  Die Prämie wird nicht gewährt neben

1. einer Prämie für Angehörige der Spezialkräfte der Bundeswehr nach § 43a,

2. einer Verpflichtungsprämie für Soldaten auf Zeit nach § 44, soweit die Personalge-
winnungs- oder Personalbindungsprämie die Verpflichtungsprämie nicht übersteigt,

3. einem Zuschlag nach § 53 Absatz 1 Satz 5 zur Sicherung einer anforderungsgerechten
Besetzung von Dienstposten im Ausland sowie

4. einer Auslandsverpflichtungsprämie nach § 57 Absatz 1.

640 BBesG Bundesbesoldungsgesetz – Auszug –

28 01.03.2024 EKHN



(8)  Die Ausgaben für die Prämien eines Dienstherrn dürfen 0,5 Prozent der im jeweiligen
Einzelplan veranschlagten jährlichen Besoldungsausgaben, zuzüglich der im Rahmen ei-
ner flexibilisierten Haushaltsführung für diesen Zweck erwirtschafteten Mittel, nicht über-
schreiten.

(9)  Die Entscheidungen nach dieser Vorschrift trifft die oberste Dienstbehörde oder die
von ihr bestimmte Stelle.

(...)

§ 47
Zulagen für besondere Erschwernisse

(1) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Gewährung von
Zulagen zur Abgeltung besonderer, bei der Bewertung des Amtes oder bei der Regelung
der Anwärterbezüge nicht berücksichtigter Erschwernisse (Erschwerniszulagen) zu regeln.
2Die Zulagen sind widerruflich und nicht ruhegehaltfähig. 3Es kann bestimmt werden, in-
wieweit mit der Gewährung von Erschwerniszulagen ein besonderer Aufwand des Beam-
ten, Richters oder Soldaten mit abgegolten ist.

(2)  Die Bundesregierung kann die Befugnis zur Regelung der Abgeltung besonderer Er-
schwernisse, die durch Dienst zu wechselnden Zeiten entstehen, durch Rechtsverordnung
übertragen

1. für Beamte des Bundeseisenbahnvermögens, die der Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft oder einer nach § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 3 des Deutsche Bahn Gründungs-
gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2386) ausgegliederten Gesellschaft
zugewiesen sind, auf das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
das die Regelung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und
dem Bundesministerium des Innern trifft, und

2. für Beamte, die bei einem Postnachfolgeunternehmen beschäftigt sind, auf das Bun-
desministerium der Finanzen, das die Regelung nach Anhörung des Vorstands des
Postnachfolgeunternehmens im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des In-
nern trifft.

§ 48
Mehrarbeitsvergütung

(1) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Gewährung einer
Mehrarbeitsvergütung (§ 88 des Bundesbeamtengesetzes) für Beamte zu regeln, soweit
die Mehrarbeit nicht durch Dienstbefreiung ausgeglichen wird. 2Die Vergütung darf nur
für Beamte in Bereichen vorgesehen werden, in denen nach Art der Dienstverrichtung eine
Mehrarbeit messbar ist. 3Die Höhe der Vergütung ist nach dem Umfang der tatsächlich
geleisteten Mehrarbeit festzusetzen. 4Sie ist unter Zusammenfassung von Besoldungs-
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gruppen zu staffeln; für Teilzeitbeschäftigte können abweichende Regelungen getroffen
werden.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Gewährung einer
Ausgleichszahlung in Höhe der zum Zeitpunkt des Ausgleichsanspruchs geltenden Sätze
der Mehrarbeitsvergütung für Beamte zu regeln, bei denen ein Arbeitszeitausgleich aus
einer langfristigen ungleichmäßigen Verteilung der Arbeitszeit, während der eine von der
für sie jeweils geltenden regelmäßigen Arbeitszeit abweichende Arbeitszeit festgelegt
wurde, nicht oder nur teilweise möglich ist.

(...)

Abschnitt 6
Anwärterbezüge

§ 59
Anwärterbezüge

(1) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärter) erhalten Anwärterbezüge.

(2) 1Zu den Anwärterbezügen gehören der Anwärtergrundbetrag, der Anwärtererhöhungs-
betrag und die Anwärtersonderzuschläge. 2Daneben werden der Familienzuschlag und die
vermögenswirksamen Leistungen gewährt. 3Zulagen und Vergütungen werden nur ge-
währt, wenn dies gesetzlich besonders bestimmt ist.

(3) 1Anwärter mit dienstlichem Wohnsitz im Ausland erhalten zusätzlich Bezüge entspre-
chend der Auslandsbesoldung. 2Der Berechnung des Mietzuschusses sind der Anwärter-
grundbetrag, der Familienzuschlag der Stufe 1, der Anwärtererhöhungsbetrag und der An-
wärtersonderzuschlag zugrunde zu legen. 3Der Auslandszuschlag bemisst sich nach dem
Anwärtergrundbetrag, dem Anwärtererhöhungsbetrag und dem Anwärtersonderzuschlag.

(4) 1Absatz 3 gilt nicht für Anwärter, die bei einer von ihnen selbst gewählten Stelle im
Ausland ausgebildet werden. 2§ 55 gilt mit der Maßgabe, dass mindestens die Bezüge nach
Absatz 2 verbleiben.

(5) Für Anwärter, die im Rahmen ihres Vorbereitungsdienstes ein Studium ableisten, kann
die Gewährung der Anwärterbezüge von der Erfüllung von Auflagen abhängig gemacht
werden.
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§ 60
Anwärterbezüge nach Ablegung der Zwischenprüfung

oder der Laufbahnprüfung

1Nach Ablegung der Zwischenprüfung oder der Laufbahnprüfung wird die Besoldung bis
zum Ende des laufenden Monats weitergewährt, wenn das Beamtenverhältnis des Anwär-
ters kraft Rechtsvorschrift oder allgemeiner Verwaltungsanordnung endet

1. mit dem endgültigen Nichtbestehen der Zwischenprüfung,

2. mit dem Bestehen oder endgültigen Nichtbestehen der Laufbahnprüfung.

2Wird bereits vor diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf Bezüge aus einer hauptberuflichen
Tätigkeit bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Absatz 1) oder bei einer Er-
satzschule erworben, so wird die Besoldung nur bis zum Tage vor Beginn dieses Anspruchs
belassen.

§ 61
Anwärtergrundbetrag

Der Anwärtergrundbetrag bemisst sich nach Anlage VIII.

§ 62
Anwärtererhöhungsbetrag

Anwärter, deren Zulassung zum Vorbereitungsdienst das Bestehen der erweiterten Si-
cherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen nach § 10 Nummer 3 des Sicherheits-
überprüfungsgesetzes vorausgesetzt hat, erhalten einen Anwärtererhöhungsbetrag in Höhe
von 10 Prozent des Anwärtergrundbetrages.

(...)

§ 65
Anrechnung anderer Einkünfte

(1) 1Erhalten Anwärter ein Entgelt für eine Nebentätigkeit innerhalb oder für eine geneh-
migungspflichtige Nebentätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes, so wird das Entgelt
auf die Anwärterbezüge angerechnet, soweit es diese übersteigt. 2Als Anwärtergrundbetrag
werden jedoch mindestens 30 Prozent des Anfangsgrundgehaltes der Eingangsbesol-
dungsgruppe der Laufbahn gewährt.

(2) Hat der Anwärter einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf ein Entgelt für eine in den
Ausbildungsrichtlinien vorgeschriebene Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes, so
wird das Entgelt auf die Anwärterbezüge angerechnet, soweit die Summe von Entgelt,
Anwärterbezügen und Familienzuschlag die Summe von Grundgehalt und Familienzu-
schlag übersteigt, die einem Beamten mit gleichem Familienstand im Eingangsamt der
entsprechenden Laufbahn in der ersten Stufe zusteht.
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(3) Übt ein Anwärter gleichzeitig eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst mit mindestens
der Hälfte der dafür geltenden regelmäßigen Arbeitszeit aus, gilt § 5 entsprechend.

§ 66
Kürzung der Anwärterbezüge

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann den Anwärter-
grundbetrag bis auf 30 Prozent des Grundgehaltes, das einem Beamten der entsprechenden
Laufbahn in der ersten Stufe zusteht, herabsetzen, wenn der Anwärter die vorgeschriebene
Laufbahnprüfung nicht bestanden hat oder sich die Ausbildung aus einem vom Anwärter
zu vertretenden Grunde verzögert.

(2) Von der Kürzung ist abzusehen

1. bei Verlängerung des Vorbereitungsdienstes infolge genehmigten Fernbleibens oder
Rücktritts von der Prüfung,

2. in besonderen Härtefällen.

(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestanden oder ein sonstiger Leistungsnachweis
nicht erbracht, so ist die Kürzung auf den sich daraus ergebenden Zeitraum der Verlänge-
rung des Vorbereitungsdienstes zu beschränken.

(...)
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Anlage IV

(zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)

Gültig ab 1. März 2024

Grundgehalt

1. Bundesbesoldungsordnung A

Besol-
dungs-
gruppe

Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8

A 3 2 706,99 2 763,31 2 819,66 2 865,01 2 910,36 2 955,72 3 001,08 3 046,42

A 4 2 759,23 2 826,55 2 893,88 2 947,47 3 001,08 3 054,68 3 108,26 3 157,76

A 5 2 778,44 2 862,26 2 929,59 2 995,58 3 061,57 3 128,91 3 194,84 3 259,46

A 6 2 833,40 2 931,00 3 029,92 3 105,51 3 183,86 3 259,46 3 343,26 3 416,11

A 7 2 963,97 3 050,57 3 164,65 3 281,42 3 395,49 3 510,94 3 597,53 3 684,10

A 8 3 123,39 3 227,85 3 374,87 3 523,33 3 671,73 3 774,80 3 879,24 3 982,32

A 9 3 354,26 3 457,34 3 619,52 3 784,42 3 946,56 4 056,80 4 171,47 4 283,30

A 10 3 575,51 3 717,07 3 921,86 4 127,55 4 337,08 4 482,89 4 628,67 4 774,53

A 11 4 056,80 4 273,37 4 488,54 4 705,13 4 853,76 5 002,40 5 151,04 5 299,72

A 12 4 334,26 4 590,49 4 848,12 5 104,32 5 282,70 5 458,23 5 635,18 5 814,97

A 13 5 046,30 5 286,94 5 526,17 5 766,83 5 932,45 6 099,51 6 265,11 6 427,89

A 14 5 183,60 5 493,61 5 805,05 6 115,06 6 328,80 6 544,01 6 757,73 6 972,92

A 15 6 289,17 6 569,48 6 783,22 6 997,00 7 210,74 7 423,08 7 635,43 7 846,32

A 16 6 916,29 7 241,90 7 488,19 7 734,52 7 979,41 8 227,16 8 473,46 8 716,97
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Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

- für Beamte des mittleren Dienstes sowie

- für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und
Seekadetten

um 25,15 Euro.

Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

- für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

- für Offiziere

um 10,97 Euro.

Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2

Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium
des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.

.

.

2. Bundesbesoldungsordnung B

Besoldungsgruppe Grundgehalt

(Monatsbetrag in Euro)

B 1 7 846,32

B 2 9 080,76

B 3 9 603,10

B 4 10 149,51

B 5 10 776,64

B 6 11 372,63

B 7 11 947,35

B 8 12 548,95

B 9 13 294,99

B 10 15 612,33

B 11 16 084,36
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Anlage V

(zu § 39 Absatz 1 Satz 1)

Gültig ab 1. März 2024

Familienzuschlag

(Monatsbetrag in Euro)

Stufe 1
(§ 40 Absatz 1)

Stufe 2
(§ 40 Absatz 2)

171,28 317,66

Der Familienzuschlag erhöht sich

- für das zweite zu berücksichtigende Kind um 146,38 Euro,

- für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 456,06 Euro.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des
einfachen Dienstes

Für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes erhöht
sich der Familienzuschlag wie folgt:

1. für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und
für Anwärter des einfachen Dienstes um 5,37 Euro,

2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

- in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um 26,84
Euro,

- in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro,

- in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Be-
soldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1

– in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: 144,27 Euro

– in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 153,15 Euro
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Anlage VIII

(zu § 61)

Gültig ab 1. März 2024

Anwärtergrundbetrag

Laufbahnen Grundbetrag
(Monatsbetrag in Euro)

des einfachen Dienstes

des mittleren Dienstes

des gehobenen Dienstes

des höheren Dienstes

1 407,63

1 473,37

1 744,22

2 624,08
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